
 

  

S 9 R 162/19

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland
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Sozialgericht Sozialgericht Kassel
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung -
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Bemerkung -
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Deskriptoren -
Leitsätze -
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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 R 162/19
Datum 29.03.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 R 115/20
Datum 16.04.2021

3. Instanz

Datum -

Die Klage wird abgewiesen.

Die Beteiligten haben einander keine Kosten zu erstatten.

Tatbestand
Der KlÃ¤ger begehrt die Ã¶here Altersrente fÃ¼r langjÃ¤hrig Versicherte nach dem
Sozialgesetzbuch (SGB) VI unter BerÃ¼cksichtigung von Kindererziehungs- und
BerÃ¼cksichtigungszeiten.

Der 1953 geborene KlÃ¤ger ist Vater des 1990 geborenen D. und der 1995
geborenen Zwillinge E. und F.
Auf seinen Antrag vom 14.03.2017 erhÃ¤lt er von der Beklagten mit Bescheid vom
23.05.2017 Altersrente fÃ¼r langjÃ¤hrig Versicherte seit 01.07.2017.Â 
Mit Schreiben vom 14.01.2019, eingegangen bei der Beklagten am 16.01.2019,
meldete sich der KlÃ¤ger bei der Beklagten und teilte mit, dass seine Ehefrau im
Rahmen der Scheidung von ihm verlangt habe, der rentenrechtlichen Zuordnung
von E. und F. auf ihr Rentenkonto zuzustimmen. Dies habe er abgelehnt, da er fÃ¼r
die Kindererziehung seine Arbeitszeit deutlich reduziert habe und nun EinbuÃ�en
bei der RentenhÃ¶he habe. Nach der Geburt von D. habe er seine Arbeitszeit ab

                               1 / 6



 

01.07.1991 halbiert, dann ab 01.01.2000 eine Wochenarbeitszeit von 30 Stunden
vereinbart.Â 
Mit Bescheid vom 25.01.2019 lehnte die Beklagte die RÃ¼cknahme der Bescheide
vom 23.05.2017 und 09.01.2019 [sic] ab. Weder sei das Recht unrichtig angewandt
noch von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen worden (Â§ 44 SGB X). Der
mit Schreiben vom 16.01.2019 [sic] dargelegte Sachverhalt sei nicht geeignet, eine
fÃ¼r den KlÃ¤ger gÃ¼nstigere Entscheidung zu treffen. Da er wÃ¤hrend der Zeit
der Kindererziehung in abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung gewesen sei, die Ehefrau
hingegen ohne BeschÃ¤ftigung, sei davon auszugehen, dass die Kinder
Ã¼berwiegend von der Mutter erzogen worden seien. Eine gemeinsame ErklÃ¤rung
Ã¼ber die Zuordnung der Erziehungszeiten sei nicht abgegeben worden. Aufgrund
der Ã¼berwiegenden Erziehung durch die Mutter seien die Zeiten rechtmÃ¤Ã�ig
dieser zugeordnet worden.
Mit Schreiben vom 01.02.2019, eingegangen bei der Beklagten am 04.02.2019,
legte der KlÃ¤ger Widerspruch ein. Er habe seine Arbeitszeit reduziert um die Kinder
gleichberechtigt mit seiner Frau zu betreuen und ihr Gelegenheit zur
BerufstÃ¤tigkeit zu geben. Auch wenn die TÃ¤tigkeit seiner Ehefrau eventuell im
Rahmen einer freiberuflichen TÃ¤tigkeit gelegen habe und nicht
rentenversicherungspflichtig gewesen sei, hÃ¤tten sie Beruf und Kindererziehung
gleichberechtigt geteilt und gemeinsam erreicht. Wenn nun alle seine drei Kinder
seiner Frau zugerechnet wÃ¼rden, sei dies unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig und diskriminiere
ihn.

Mit Widerspruchsbescheid vom 25.04.2019 wies die Beklagte den Widerspruch des
KlÃ¤gers mit der BegrÃ¼ndung zurÃ¼ck, dass der Bescheid vom 23.05.2017 nicht
nach Â§ 44 SGB X zurÃ¼ckgenommen werden kÃ¶nne, weil weder das Recht
unrichtig angewandt noch von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen worden
sei. ErzÃ¶gen Eltern das Kind gemeinsam und sei eine Ã¼bereinstimmende
ErklÃ¤rung nicht abgegeben worden, werde die Kindererziehungszeit nach Â§ 56
Abs. 2 S. 8 SGB VI bei dem Elternteil angerechnet, der das Kind â�� nach objektiven
Gesichtspunkten betrachtet â�� Ã¼berwiegend erzogen habe. Seien die
ErziehungsbeitrÃ¤ge nach objektiven MaÃ�stÃ¤ben in etwa gleichwertig, richte sich
die Zuordnung nach Â§ 56 Abs. 2 S. 9 und 10 SGB X. Liege eine Ã¼berwiegende
Erziehung durch ein Elternteil nicht vor, erfolge die Zuordnung zur Mutter. Der
KlÃ¤ger habe angegeben, dass er sich die Erziehung gleichberechtigt mit der Mutter
geteilt habe. Eine Ã¼berwiegende Erziehung sei somit nicht feststellbar und die
Kindererziehungszeiten zu Recht der Mutter zuzuordnen. Die Meinung des KlÃ¤gers,
dass das angewendete Recht diskriminierend und somit verfassungswidrig sei,
fÃ¼hre zu keiner anderen Bewertung. Die Beklagte sei an Recht und Gesetz
gebunden (Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz [GG]). Die PrÃ¼fung, ob ein Gesetz
verfassungsgemÃ¤Ã� sei, erfolge nur durch das Bundesverfassungsgericht.

Am 22.05.2019 ist die Klage des KlÃ¤gers beim Sozialgericht Kassel eingegangen.

Mit Beschluss vom 01.10.2019 hat das Gericht die Mutter der Kinder beigeladen.

Der KlÃ¤ger wiederholt seinen Vortrag aus dem Widerspruchsverfahren.
ErgÃ¤nzend gibt er an, dass er zumindest bei den Zwillingen die Kinderbetreuung in
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gleichem Umfang Ã¼bernommen habe. Er macht geltend, dass er meist fÃ¼r die
Kinderbetreuung allein zustÃ¤ndig war, wenn ein Kind krank wurde. Der KlÃ¤ger
legt Unterlagen zu seinen Arbeitszeiten und Einkommen vor.Â 

Der KlÃ¤ger beantragt (mit Schreiben seiner hinzugetretenen BevollmÃ¤chtigten
vom 12.12.2019),

die Bescheide der Beklagten vom 23.05.2017, 09.01.2019, 25.01.2019 in Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 25.04.2019 abzuÃ¤ndern und die Beklagte zu
verurteilen, die Kindererziehungs- und BerÃ¼cksichtigungszeiten fÃ¼r die Kinder E.
C., geb. 1995, D. C., geb. 1990 und F. C., geb. 1995, dem KlÃ¤ger zuzuordnen,
hilfsweise wird beantragt, die Zuordnung der vorgenannten Kindererziehungs- und
BerÃ¼cksichtigungszeiten von zwei Kindern oder einem Kind bei dem KlÃ¤ger.

â��
Die Beklagte beantragt,

Â Â  Â die Klage abzuweisen.

Die Beigeladene stellt keinen Antrag.

Die Beklagte hÃ¤lt an ihren Entscheidungen fest. Sie teilt mit, auch
RentenversicherungstrÃ¤ger der beigeladenen Mutter der Kinder zu sein.

Die Beigeladene hÃ¤lt keinen Vortrag.

Das Gericht hat die Beteiligten mit Schreiben vom 08.11.2019 zu einer
beabsichtigten Entscheidung des Rechtsstreits durch Gerichtsbescheid angehÃ¶rt
mit einer Ã�uÃ�erungsfrist von einem Monat. Das Schreiben ist nach den
vorliegenden Empfangsbekenntnissen den BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers und der
Beklagten am 18.11.2019 zugegangen, der Beigeladenen nach der vorliegenden
Zustellungsurkunde am 19.11.2019. Mit Schreiben seiner BevollmÃ¤chtigten vom
12.12.2019 hat der KlÃ¤ger mÃ¼ndliche Verhandlung gewÃ¼nscht.
Wegen der weiteren Einzelheiten und Unterlagen, insbesondere des weiteren
Vorbringens der Beteiligten, wird auf die Gerichtsakte und die beigezogene Akte der
Beklagten Bezug genommen, die Gegenstand dieser Entscheidung waren.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Der Rechtsstreit konnte ohne mÃ¼ndliche Verhandlung gemÃ¤Ã� Â§ 105 Abs. 1 S.
1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) durch Gerichtsbescheid in Beschlussbesetzung â��
ohne ehrenamtliche Richter â�� entschieden werden, nachdem die Beteiligten zu
einer solchen Entscheidung binnen angemessener Frist angehÃ¶rt worden sind. Die
Sache weist keine besonderen Schwierigkeiten tatsÃ¤chlicher oder rechtlicher Art
auf, und der Sachverhalt ist geklÃ¤rt. Der Gerichtsbescheid wirkt insoweit als Urteil
(Â§ 105 Abs. 3 1.HS SGG).

Die Klage hat keinen Erfolg. Sie ist â�� nach Auslegung gemÃ¤Ã� Â§ 123 SGG â��
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zulÃ¤ssig, jedoch nicht begrÃ¼ndet.

Die Klage ist zulÃ¤ssig. Sie ist (in der Auslegung nach Â§ 123 SGG) als kombinierte
Anfechtungs- und Verpflichtungsklage gemÃ¤Ã� Â§ 54 Abs. 1 SGG auf Aufhebung
des Bescheides vom 25.01.2019 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
25.04.2019 und Verpflichtung der Beklagten auf Ã�nderung des Bescheides vom
23.05.2017 statthaft. Die Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

Die Klage ist jedoch nicht begrÃ¼ndet. Der Bescheid der Beklagten vom 25.01.2019
in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25.04.2019 ist rechtmÃ¤Ã�ig und
verletzt den KlÃ¤ger nicht in eigenen Rechten. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf
Ã�nderung des Bescheides vom 23.05.2017 und BerÃ¼cksichtigung von
Kindererziehungs- bzw. BerÃ¼cksichtigungszeiten.

Nach Â§ 56 Abs. 1 S. 1 SGB VI sind Kindererziehungszeiten Zeiten der Erziehung
eines Kindes in dessen ersten drei Lebensjahren. Die Kindererziehungszeit beginnt
stets nach Ablauf des Monats der Geburt. Die Kindererziehungszeit verlÃ¤ngert sich
bei gleichzeitiger Erziehung mehrerer Kinder um die Monate der gemeinsamen
(gleichzeitigen) Erziehung. GemÃ¤Ã� Â§ 57 SGB VI ist die Zeit der Erziehung eines
Kindes bis zu dessen vollendetem zehnten Lebensjahr bei einem Elternteil eine
BerÃ¼cksichtigungszeit, soweit die Voraussetzungen fÃ¼r die Anrechnung einer
Kindererziehungszeit auch in dieser Zeit vorliegen.

FÃ¼r vor dem 1. Januar 1992 geborenen Kindern wurden zunÃ¤chst nur die ersten
12 Kalendermonate nach der Geburt berÃ¼cksichtigt. Durch das am 1. Juli 2014 in
Kraft getretene RV-Leistungsverbesserungsgesetz wurde die Kindererziehungszeit
von 12 auf 24 Kalendermonate verlÃ¤ngert. Durch das am 1. Januar 2019 in Kraft
getretene RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz ergab sich eine
weitere VerlÃ¤ngerung auf 30 Kalendermonate.Â 

Immer nur ein Elternteil kann fÃ¼r denselben Zeitraum wegen Kindererziehung
versichert sein. Die Zuordnungsregeln in Â§ 56 Abs. 2 SGB VI unterscheiden drei
Arten der Erziehung (allein, gemeinsam, Ã¼berwiegend) und knÃ¼pfen hieran
unterschiedliche Rechtsfolgen. Grundsatz ist, dass die Kindererziehungszeit dem
Elternteil zuzuordnen ist, der das Kind allein erzogen hat (Satz 1). Auch bei
gemeinsamer Erziehung wird die Erziehungszeit nur einem Elternteil zugeordnet
(Satz 2). Die Zuordnung erfolgt nach Satz 9 an denjenigen, der das Kind
Ã¼berwiegend erzogen hat, soweit sich nicht aus Satz 3 etwas anderes ergibt. Satz
3 rÃ¤umt den Eltern die MÃ¶glichkeit ein, durch eine Ã¼bereinstimmende
ErklÃ¤rung zu bestimmen, welchem Elternteil die Zeit zuzuordnen ist. Haben die
Eltern eine solche ErklÃ¤rung nicht abgegeben, bleibt es bei dem Grundsatz des
Satzes 9, dass die Kindererziehungszeit dem Elternteil zuzuordnen ist, der das Kind
(nachweislich) Ã¼berwiegend erzogen hat. Nur fÃ¼r den Fall, dass sich nicht
feststellen lÃ¤sst, wie die Erziehungsanteile tatsÃ¤chlich verteilt waren, greift die
Auffangregel in Satz 8, wonach die Zuordnung zur Mutter erfolgt (Satz 9) (vgl.
Kreikebohm, SGB VI, Â§ 56 Rn. 10, mwN, zitiert nach beck-online). Ist eine
Zuordnung nach den SÃ¤tzen 8 und 9 nicht mÃ¶glich, werden die Erziehungszeiten
zu gleichen Teilen im kalendermonatlichen Wechsel zwischen den Elternteilen
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aufgeteilt, wobei der erste Kalendermonat dem Ã¤lteren Elternteil zuzuordnen ist
(Satz 10).

Eine ErklÃ¤rung im Sinne des Satzes 3 haben der KlÃ¤ger und die Beigeladene nicht
fristgemÃ¤Ã� (Â§ 56 Abs. 2 S. 5 und 6 SGB VI: zukÃ¼nftig bzw. maximal zwei
Monate zurÃ¼ck in die Vergangenheit) abgegeben. Haben die bei der Erziehung
zusammenwirkenden Eltern eine ErklÃ¤rung nicht wirksam, insbesondere nicht
rechtzeitig abgegeben, bleibt es bei dem Grundsatz des Â§ 56 Abs. 2 S. 9 SGB VI,
dass die Kindererziehungszeit demjenigen zuzuordnen ist, der dann das Kind â��
nach objektiven Gesichtspunkten betrachtet â�� Ã¼berwiegend erzogen hat (vgl.
BSG vom 16.12.1997 â�� 4 RA 60/97, zitiert nach juris). FÃ¼r die zeitliche
Bemessung des Erziehungsanteils kommen der ErwerbstÃ¤tigkeit/Arbeitslosigkeit
oder der Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub (Elternzeit) Indizwirkung zu (vgl.
Kreikebohm, aaO, Rn. 11).

Alleinige oder Ã¼berwiegende Erziehung macht der KlÃ¤ger selbst nicht geltend,
sondern gibt selbst an, die drei Kinder gleichberechtigt und gemeinsam mit der
Beigeladenen erzogen zu haben.

Soweit jedoch die gemeinsam erziehenden Eltern Personen verschiedenen
Geschlechts sind, die in der derselben familienrechtlichen Beziehung zu den Kindern
stehen, die Erziehungszeit nicht ganz oder teilweise durch Ã¼bereinstimmende
ErklÃ¤rung einem Elternteil zugeordnet haben und eine Ã¼berwiegende Erziehung
durch einen Elternteil nicht vorliegt, ordnet Satz 9 die Erziehungszeit der Mutter zu.
Dies hÃ¤ngt mit dem Bestreben zusammen, durch die KEZ auch einen Beitrag zur
Verbesserung der eigenstÃ¤ndigen sozialen Sicherung der Frauen zu leisten
(BT-Drs. IV/3767, 7; 10/2677, 28). DarÃ¼ber hinaus sprechen GrÃ¼nde der
PraktikabilitÃ¤t, insbesondere der Beweiserleichterung dafÃ¼r, bei einer Zuordnung
an nur einen Elternteil an die sozialtypische Rollenverteilung anzuknÃ¼pfen, nach
der die Aufgabe der Erziehung in den ersten Lebensjahren immer noch weit
Ã¼berwiegend von der Mutter wahrgenommen wird (vgl. KassKomm, SGB VI, Â§ 56
Rn. 41, zitiert nach beck-online).

Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit der Zuordnungsregel des Satzes 9 mit dem
Gleichberechtigungsgebot des Art. 3 Abs. 2 GG bestehen seit (mindestens) den
1990er Jahren (siehe BSG vom 25.02.1992 â�� 4 RA 34/91; jurisPK, SGB VI, Â§ 56
Rn. 37, beide zitiert nach juris), ohne dass sich dies zu durchgreifenden Zweifeln
verdichtet hÃ¤tten (vgl. Kreikebohm, aaO; BSG vom 17.04.2008 â�� B 13 R 131/07
R, zitiert nach juris), sondern eine Reduktion auf eine widerlegliche Vermutung
vorzunehmen ist (vgl. BSG vom 16.11.1993 â�� 4 RA 39/92, zitiert nach juris). Aus
jÃ¼ngerer Zeit ist dann noch zu sehen, dass der Gesetzgeber in Satz 10 eine
weitere Zuordnungsregel (fÃ¼r gleichgeschlechtliche Paare, vgl. BeckOK, SGB VI,
Â§ 56 Rn. 12, zitiert nach beck-online) geschaffen hat, ohne jedoch die
vorangegangenen SÃ¤tze zu ersetzen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und folgt der Entscheidung in der
Sache selbst.
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